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ÖRTLICHES RAUMORDNUNGSKONZEPT MILS BEI IMST 
1. Fortschreibung 

 

 

 
 

Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Mils bei Imst vom 
………… 2021,  

mit der die 1. Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes 
erlassen wird 

 
 
Aufgrund des § 29 Abs. 1 und 2, des § 31 und 
des § 31a des Tiroler Raumordnungsgesetzes 
2016 - TROG 2016, LGBl. Nr. 101/2016, wird 
verordnet: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Geltungszeitraum 

 

(1) Das Örtliche Raumordnungskonzept gilt 
für das gesamte Gemeindegebiet. 

(2) Das Örtliche Raumordnungskonzept ist 
auf einen Planungszeitraum von 10 Jahren 
ausgerichtet. Nach längstens 10 Jahren ist es 
auf der Grundlage eines vom Bürgermeister 
dem Gemeinderat vorzulegenden Berichtes 
über die Verwirklichung der Festlegungen des 
Örtlichen Raumordnungskonzeptes fortzu-
schreiben. Wenn die räumliche Entwicklung der 
Gemeinde es erfordert, hat diese Fortschrei-
bung entsprechend früher zu erfolgen. 

(3) Die Anlagen A (Plan 1 - Räumlich-
funktionales Konzept), B (Plan 2 - Übersicht) 
und C bilden einen integrierenden Bestandteil 
dieser Verordnung. Die „Erläuterungen zu den 
einzelnen Inhalten der 1. Fortschreibung des 
Örtlichen Raumordnungskonzeptes“ stellen ei-
ne Beschreibung der Inhalte der 1. Fortschrei-
bung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes 
dar. 
 
 

§ 2 
Zielsetzungen zu einer geordneten räumli-

chen Entwicklung 
 
Für die geordnete räumliche Entwicklung der 

Gemeinde werden folgende vorrangigen Ziele 
festgelegt: 

(1) Bevölkerungsentwicklung: 

a) Im Planungszeitraum wird von einer ma-
ximalen Einwohnerzahl von ca. 650 Personen 
und ca. 270 Haushalten ausgegangen. 

b) Die Einwohnerentwicklung soll vorrangig 
auf einem natürlichen Bevölkerungswachstum 
beruhen, wobei die Gemeinde einem mäßigen 
Zuzug offen gegenüber steht. Der Abwande-
rung junger Bevölkerung soll entgegengewirkt 
werden. 

(2) Siedlungsentwicklung: 

a) Es ist Ziel der Gemeinde, dass für die 
ortsansässige Bevölkerung auch in Zukunft 
Bauland zu sozialverträglichen Preisen zur Ver-
fügung steht.  

b) Die Gemeinde verfolgt das Ziel des Bo-
densparens, wobei verdichteten Bauformen be-
sondere Bedeutung zukommt. 

c) Bewahrung des charakteristischen äu-
ßeren und inneren Ortsbildes. Im Ortskern ist 
die Erhaltung, Sanierung und sinnvolle Neunut-
zung der bestehenden, für das Ortsbild bedeut-
samen Bausubstanz anzustreben. Diesbezügli-
che Bemühungen sind auch in der Bebauungs-
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planung unter Beachtung der Nutzungen auf 
benachbarten Grundstücken zu unterstützen. 

(3) Wirtschaftsentwicklung: 

a) Die Gemeinde strebt die Stärkung der 
Wirtschafts- und Finanzkraft, insbesondere eine 
Erhöhung des Aufkommens an eigenen Steu-
ern, an. Ziel der Gemeinde ist dabei insbeson-
dere, die Weiterentwicklung der bestehenden 
Betriebe zu unterstützen und nach Möglichkeit 
weitere Betriebe anzusiedeln. 

b) Für die gewerbliche Entwicklung sollen 
bedarfsgerecht entsprechende Flächen in ge-
eigneter Lage bereitgestellt werden. 

c) Die Nahversorgung und das Angebot an 
Dienstleistungseinrichtungen im Ortszentrum 
sollen zumindest im bestehenden Umfang auf-
rechterhalten werden.  

d) Erhaltung und Förderung der Landwirt-
schaft und deren landschaftspflegerischer 
Dienste 

(4) Freiraumplanung: 

a) Erhaltung, Stabilisierung und Verbesse-
rung des ökologischen Wirkungsgefüges, ins-
besondere die Bewahrung und Pflege des ge-
schützten Landschaftsteiles Milser Au und des 
Schutzwaldes an den Abhängen des Milser 
Berges sowie die Erhaltung und Förderung der 
starken Durchgrünung des Siedlungsgebietes. 

b) Bewahrung und Erhöhung der Attraktivi-
tät des Landschaftsbildes. 

(5) Infrastruktur: 

a) Bereitstellung eines bedarfsgerechten 
und wirtschaftlich vertretbaren Angebotes an 
Bildungs-, Freizeit- und sozialen Einrichtungen. 

b) Die Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur 
hat entsprechend den örtlichen Bedürfnissen zu 
erfolgen, wobei insbesondere der Aufenthalts-
funktion im untergeordneten Straßennetz ent-
sprechend Rechnung zu tragen ist. 

b) Bereitstellung der erforderlichen Ver- 
und Entsorgungseinrichtungen entsprechend 
den Bedürfnissen der Bevölkerung und den 
technischen Erfordernissen. 

(6) Alle raumordnungsrelevanten Entschei-
dungen und Maßnahmen der Gemeinde sind 
auf ihre Übereinstimmung mit den Zielen ge-
mäß Abs. 1, 2, 3, 4 und 5 zu prüfen. 

 

§ 3 
Sicherung von Freihalteflächen 

 
(1) Die festgelegten landwirtschaftlichen 

Freihalteflächen (FL) dienen der Erhaltung zu-
sammenhängender land- und forstwirtschaftlich 
nutzbarer Flächen. Sie sind von einer diesem 
Ziel widersprechenden Bebauung, mit Aus-
nahme der nach § 41 Abs. 2 und § 42 TROG 
2016 zulässigen Gebäude und sonstigen bauli-
chen Anlagen, freizuhalten.  

Sofern sich kein Widerspruch zu diesem 
Raumordnungsziel ergibt, sind bei Vorliegen 
der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen in 
den landwirtschaftlichen Freihalteflächen FL01 
insbesondere Sonderflächenwidmungen nach 
§ 47 TROG 2016 zulässig, wobei bei der räum-
lichen Situierung der Wirtschaftsgebäude auf 
die landschaftliche Einbindung sowie auf die 
Nähe zu den teilweise angrenzenden Wohnge-
bieten besonders Rücksicht zu nehmen ist, um 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes bzw. 
Nutzungskonflikte zu vermeiden. 

Die mit FL02, FL03 und FL04 bezeichneten 
Freihalteflächen sind von jeglicher baulichen 
Nutzung, mit Ausnahme der nach § 41 Abs. 2 
und § 42 TROG 2016 zulässigen Gebäude und 
sonstigen baulichen Anlagen freizuhalten. 

 

(2) Im Interesse des Schutzes des Land-
schaftsbildes sind die festgelegten landschaft-
lich wertvollen Freihalteflächen (FA) von einer 
diesem Ziel widersprechenden Bebauung, mit 
Ausnahme der nach § 41 Abs. 2 und § 42 
TROG 2016 zulässigen Gebäude und sonsti-
gen baulichen Anlagen, freizuhalten. 

(3) Die als forstliche Freihalteflächen (FF) 
ausgewiesenen Bereiche sind im Interesse der 
die Erhaltung zusammenhängender Waldgebie-
te von einer diesem Freihalteziel widerspre-
chenden Bebauung, mit Ausnahme der nach 
§ 41 Abs. 2 und § 42 TROG 2016 zulässigen 
Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen, 
freizuhalten. Zulässig sind jedoch Sonderflä-
chen, die den forstlichen Schutzinhalten nicht 
widersprechen. Maßgeblich hierbei ist die fach-
liche Stellungnahme seitens der Bezirksforstin-
spektion. 

(4) Die festgelegten ökologisch wertvollen 
Freihalteflächen (FÖ) sind im Interesse der Er-



Örtliches Raumordnungskonzept Mils bei Imst Verordnung 
1. Fortschreibung 

 

Planalp ZT-GmbH, 20.05.2021 3

haltung ökologisch besonders wertvoller Flä-
chen und der Bewahrung erhaltenswerter natür-
licher oder naturnaher Landschaftselemente 
und Landschaftsteile von jeglicher Bebauung, 
mit Ausnahme der nach § 41 Abs. 2 und § 42 
TROG 2016 zulässigen Gebäude und sonsti-
gen baulichen Anlagen, freizuhalten.  

(5) Soweit nach den Abs. 1 bis 4 bauliche 
Anlagen innerhalb der Freihalteflächen zulässig 
sind, ist bei der Flächenwidmung insbesondere 
auf den Schutz des Landschaftsbildes, die 
Schonung des Grundwasserhoffnungsgebietes 
östlich der Landesstraße B und das Vorhan-
densein der erforderlichen Infrastruktureinrich-
tungen oder deren Herstellbarkeit mit wirt-
schaftlich vertretbarem Aufwand zu achten. 

(6) In den als sonstige Freihalteflächen 
festgelegten Gebieten, d. h. außerhalb der bau-
lichen Entwicklungsbereiche gem. § 4 Abs. 3 
und außerhalb der Freihalteflächen gem. § 3 
Abs. 1, 2, 3 und 4 sind Sondernutzungen auf 
Sonderflächen bzw. Vorbehaltsflächen, ausge-
nommen Vorbehaltsflächen gem. § 52a TROG 
2016, zulässig, wenn deren Errichtung in kei-
nem Widerspruch zu den Zielen der örtlichen 
Raumordnung gemäß § 27 Abs. 2 TROG 2016 
und den Zielen dieser Verordnung steht und die 
betreffende Fläche für die jeweilige Nutzung ei-
ne besondere Standortgunst aufweist. 
 
 

§ 4 
Siedlungsentwicklung 

 
(1)  Der Baulandbedarf für Wohnzwecke 

beläuft sich im Planungszeitraum von 10 Jah-
ren auf maximal ca. 1,55 ha. Dieser Bauland-
bedarf kann durch die vorhandenen Baulandre-
serven gedeckt werden. 

(2) Für die Siedlungsentwicklung sind vor-
rangig die im bestehenden Flächenwidmungs-
plan bereits als Bauland ausgewiesenen und 
die im baulichen Entwicklungsbereich gem. 
Abs. 3 liegenden Flächen unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Zeit- und Dichtezonen her-
anzuziehen.  

(3) Die Widmung von Bauland darf aus-
schließlich in den von maximalen Siedlungs-
grenzen gem. Abs. 4 und Siedlungsrändern 

gem. Abs. 5 umfassten Bereichen erfolgen 
(bauliche Entwicklungsbereiche). 

(4) Die festgelegten maximalen Siedlungs-
grenzen dürfen durch Bauland- oder in den an-
grenzenden Bereichen nicht vorgesehene Vor-
behalts- und Sonderflächenwidmungen grund-
sätzlich nicht überschritten werden. Ausge-
nommen davon sind Widmungen zur Schaffung 
eines Bauplatzes im baurechtlichen Sinn, so-
fern das Grundstück an der maximalen Sied-
lungsgrenze nicht zweckmäßig unterteilt wer-
den kann. 

(5) Die festgelegten Siedlungsränder stellen 
Grenzsäume dar, die durch Bauland- oder im 
anschließenden Bereich grundsätzlich nicht 
vorgesehene Vorbehalts- oder Sonderflächen 
überschritten werden dürfen, soweit dadurch 
außerhalb des Siedlungsrandes keine eigen-
ständige Bautiefe eröffnet wird und dies einer 
geordneten baulichen Gesamtentwicklung der 
Gemeinde im Sinne der Ziele der örtlichen 
Raumordnung nicht zuwiderläuft. 
 
 

§ 5 
Wirtschaftliche Entwicklung 

 
(1) Bestehende, mit der Wohnnutzung ver-

trägliche Betriebe im Ortszentrum sollen wei-
terhin an ihrem Standort verbleiben. 

(2) Weiterentwicklung Gewerbegebiet 
 
 

§ 6 
Verkehrsmaßnahmen 

 

(1) Das Verkehrsnetz ist entsprechend der 
angestrebten Siedlungsentwicklung zu erwei-
tern, wobei sich die Dimensionierung und Stra-
ßenraumgestaltung an der lokalen Funktion zu 
orientieren hat. 

(2) Zur Förderung des nichtmotorisierten 
Verkehrs ist die Durchlässigkeit der Siedlungs-
gebiete langfristig zu erhalten, indem die beste-
henden Fußwegverbindungen im Bebauungs-
plan abgesichert und zweckmäßig ergänzt wer-
den. 

(3) Die Bushaltestellen sind in attraktiver 
Form mit Witterungsschutz zu gestalten. 
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(4) Um eine ausreichende verkehrliche Er-
schließung des Baulandes zu gewährleisten, 
sind die notwendigen Fahrbahnbreiten in der 
Bebauungsplanung sicherzustellen. Für nicht 
erschlossene Baulandreserven ist eine Flä-
chenneuordnung durchzuführen, um die ver-
kehrliche Erschließung aller Grundflächen zu 
gewährleisten. 
 
 

§ 7 
Soziale und technische Infrastruktur 

 
(1) Die Kinderbetreuungs-, Bildungs- und 

Freizeiteinrichtungen sind entsprechend der 
angestrebten Bevölkerungsentwicklung und 
dem dadurch gegebenen konkreten Bedarf 
auszubauen. 

(2) Das Ortskanalnetz ist entsprechend der 
angestrebten Siedlungsentwicklung zu erwei-
tern. 
 
 

§ 8 
Schutz des Orts- und Straßenbildes 

 
In den als Bauland Erhaltungszone und Bau-
land Sanierungszone ausgewiesenen Berei-
chen ist die Erhaltung, Sanierung und sinnvolle 
Neunutzung der bestehenden, für das Ortsbild 
bedeutsamen Bausubstanz anzustreben. Die-
sem Ziel ist auch bei der Bebauungsplanung 
entsprechend Rechnung zu tragen. 
 
 

§ 9 
Behördliche Maßnahmen 

 
(1) Innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttre-

ten der 1. Fortschreibung des Örtlichen Raum-
ordnungskonzeptes hat die Gemeinde den be-
stehenden Flächenwidmungsplan zu ändern, 
soweit dies zur Vermeidung von Widersprüchen 
zu den Zielen der örtlichen Raumordnung und 
zu den Festlegungen des fortgeschriebenen 
Örtlichen Raumordnungskonzeptes erforderlich 
ist. 

(2) Die in Anlage A – Plan 1 festgelegten, 
gebietsbezogenen Vorgaben zur Baudichte 

sind in den Bebauungsplänen in geeigneter 
Form zu detaillieren. 
 
 

§ 10 
Sonstige Maßnahmen 

(1) Die Neuwidmung von Bauland innerhalb 
der vorgegebenen Grenzen darf nur erfolgen, 
wenn durch entsprechende privatrechtliche 
Vereinbarungen die widmungsgemäße Ver-
wendung sichergestellt ist. 

Zur Erreichung dieses Zieles kann die Ge-
meinde unterstützend geeignete privatrechtli-
che Vereinbarungen im Sinne des § 33 TROG 
2016 mit den Grundeigentümern abschließen. 

(2) Für die in Anlage A (Plan 1 - Räumlich-
funktionales Konzept) festgelegten baulichen 
Entwicklungsbereiche, deren Entwicklungs-
stempel ein „B!“ aufweist, ist vor einer Bebau-
ung die Erlassung von Bebauungsplänen ver-
pflichtend. 

(3) Zur Gewährleistung einer geordneten 
und Boden sparenden Bebauung wird für un-
bebaute Grundstücke mit einer Fläche ab 
700 m² die Verpflichtung zur Bebauungspla-
nung gem. § 31b Abs. 1 TROG 2016 festgelegt. 

(4) Bebauungsregeln – textliche Festlegun-
gen gem. § 31b Abs. 2 TROG 2016:  

Für Grundstücke, die als Bauland gem. § 38 
bzw. § 40 TROG 2016 oder als Sonderfläche 
gem. § 51 TROG 2016 gewidmet sind und für 
die gem. den Festlegungen des Örtlichen 
Raumordnungskonzeptes keine Bebauungs-
planpflicht besteht und nach den raumord-
nungsrechtlichen Vorschriften ein Bebauungs-
plan nicht zu erlassen ist sowie ein Bebau-
ungsplan nicht besteht, wird festgelegt: 

a) Die Baubewilligung für den Neubau von 
Gebäuden im Bereich bisher unbebauter 
Grundstücke, womit Flächen für Wohnzwecke 
errichtet werden können, darf nur erteilt wer-
den, wenn die geplante Nutzfläche 300 m² nicht 
übersteigt und eine Nutzflächendichte von ma-
ximal 0,4 eingehalten wird. 

b) Die Baubewilligung für den Abriss und 
Wiederaufbau sowie den Zu- oder Umbau von 
Gebäuden, womit Flächen für Wohnzwecke er-
richtet werden können, darf nur erteilt werden, 
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wenn die geplante Nutzfläche den rechtmäßi-
gen Bestand um nicht mehr als 300 m² über-
steigt und eine Nutzflächendichte von maximal 
0,4 eingehalten wird. Für den Fall, dass der Be-
stand rechtmäßig schon eine größere Nutzflä-
chendichte als 0,4 aufweist, darf durch das 
Bauvorhaben die rechtmäßig bestehende Nutz-
fläche wieder realisiert aber nicht überschritten 
werden.  

(5) Zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von 
Grundflächen zur Schaffung von leistbarem 
Wohnraum bzw. von Flächen für die Wirtschaft, 
von Flächen für öffentliche Nutzungen sowie für 
die erforderliche Infrastruktur und verkehrsmä-
ßige Erschließung ist bei der Erlassung eines 
jeden Bebauungsplanes zu prüfen, ob ergän-
zend zur Erreichung der Zielsetzungen des Ört-
lichen Raumordnungskonzeptes die Anwen-
dung der Vertragsraumordnung notwendig ist. 
 
 

§ 11 
Schlussbestimmung 

 

(1) Die 1. Fortschreibung des Örtlichen 
Raumordnungskonzeptes liegt im Gemeinde-
amt während der für den Parteienverkehr be-
stimmten Zeiten zur allgemeinen Einsicht auf. 

(2) Die 1. Fortschreibung des Örtlichen 
Raumordnungskonzeptes tritt gemäß § 66 
Abs. 1 TROG 2016 mit dem Ablauf der Kund-
machungsfrist in Kraft. 


